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Bekanntmachung.
Der nachstehende Auszug ans dem neu er-

tnett rumänischen Reglement für den Polizei-
diP an den Grenzübcrgangspunkten, in den
M und auf den Bahnhöfen vom 31. Märzd. I.
,jrd hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Reglement
flr den Polizeidienst an den Grenzpunkten,

in den Häfen und auf den Bahnhöfen vom
31. März/13. April 1904.

Kapitel II.
Die spezielle Grenzpolizei»

§ 1. Eingangskontrolle.
Art. 10. Kein fremder Reisender darf in das

>,nd eintreten. der nicht einen ordnungsmäßigen.
KBitdem Rumänischen Konsul oder diplomatischen
jjtrtreter des Ortes, von wo der Reisende ist oder
ton wo er den Paß erhalten hat, visierten Paß'
ober ein solche« Reisedokument besitzt.

Der Eintritt in das Land wird indessen, ohne
ihre Pässe oder Reisedokumente das obige

Wim tragen, gestattet:
1. Ausländer», welche aus einer Ortschaft

kommen, wo ei» Rumänischer Konsul oder
diplomatischer Vertreter nicht ist;

2. den Untertanen der Staaten, mit welchen
Rumänien Konventionen oder spezielle Ueber-
einkommen in dieser Beziehung hat;

3. den nahe der Grenze wohnenden Untertanen
der Grenzstaaten, welche gemäß den be¬
stehenden oder abzuschließcndcn Konventionen
ermächtigt sind, mit Billets für kurze Zeit
oder in den Konventionen besonders vor¬
gesehenen Zertifikate in das Land einzutreten;

4. den diplomatischen. und konsularischen
Repräsentanten, den Lcgarionssekretärcn und
Attaches, wie auch ihrem Amtsperson«!, den
von ihrer Regierung mit speziellen Missionen
betrauten Personen und den besonderen
diplomatischen Kurieren aus Grund der
Gegenseitigkeit;

d. den Ausländern, .welche erklären, daß sie sich
im Lande nicht avshalten, sondern direkt von
einem zum anderen Grenzpnnkte gehen; in
diesem Falle setzt der Polizei-Offizier des
Emgangspunkts auf die Reisedokumente das
Visa, daß sie nur für den Transit gut sind;

6. den in Ruinänien wohnhaften Ausländern,
wenn sie von einem Hafen zum anderen
fahren, sofern sie dem Polizei-Offizier im
Einschiffungshafen ihre Reisedokument- vor-
lcaen, damit er darauf das Visa für die
Einschiffung und die Befreiung vom Visa setze;7. den in Rumänien wohnenden Ausländern,
wenn sie das Land für eine Zeit nicht über
drei Tage verlassen, sofern sie bei dem
Austritt aus Mn Lande sich bei dem Polizei-
Offizier des UbergangSpllNkteS einfindcn,
damit er auf die Reisedokumente das Visa
sür die Befreiung setze.

Der obige Zeitraum wird für drei freie
Tage berechnet.

8. Den in Rumänien wohnhaften Ausländern,
wenn sie das Land kraft eines Passes oder
Reisedokuments verlassen, das von dem
diplomatischen oder konsularischen Vertreter
ihres Staates in Rumänien ausgestellt ist,
wenn sie sich vor der Abfahrt in Bukarest
und Jassi auf der Polizeipräfektur, im
Übrigen auf den respektive»B-zirkspräsekturm,
einfindeu, damit ihnen aus das Rcisebillct
das Visum gesetzt werde, daß cS „gut für

. die Hin- und Rückfahrt ist" ;
3. jedem Reisenden,welcher von dem Ministerium

des Innern von der Formalität des Visa
„ befreit wird.
Art. 11. Der Eintritt in das Land ist Aus

Mern verboten, selbst wenn sie ordnungsmäßig
Werte Reisedokumente haben:

I. wenn sie ans Rumänien auf administrativem
Wege oder durch gerichtliches Urteil aus¬
gewiesen wurden, so lange die Strafe nicht
aufgehoben wird;

-• Irrsinnigen,welche nicht von jemand anderem
. begleitet werden;

wenn ihnen der Eintritt in das Land von
der Regierung als Sicherheitsmaßregel

. untersagt worden ist; . .
*• wenn die Rede von dem Eintritt anslandifcher

Arbeiter in Gruppen ist und diese nicht die
besondere Autorisation von dem Ministerium

per»»
HW

bes Innern laut den festgesetzten Vorschriften
erhalten haben;
den Vagabunden und im allgemeinen allen
Individuen, welche gleich von ihrer Ankunft
an der öffentlichen Mildtätigkeit anheimfallen
wußten. , .

Art. 12. Den Individuen, welche die Erlaubnis
c w—- a— Angabe nach*

e eines rrr
. . .. . . Jtn sie nicht

„ baden, oder wenn die Gültigkeitsdauer des
abgelaufen ist, wird der Übertritt ohne
Zustimmung de» Ministeriums der Innern

^ .gestattet werden.
Art. lg. Das Ministerium des Innern kann.

A.:e es dies für aut befindet, ausländischen
.N >den den Eintritt in da? Land auch dann
«Mttcn, wenn sie nicht Reisedokumente besitzen. .
Hoi« '-e Polizei-Chefs au den Punkten Parduieni
tz"sw. Constantza. Giurgio, Predeal, Unghen:
d.7.Wrova, wie auch die an den anderen Punkten.
^ 8er Minister des Innern dafür eine spezielle

geben wird, können auf ihre Per
Hortung den Eintritt in da, Land ohne Reis«

"e ausländischen Personen gestatten, von
ihnen persönlich bekannt ist. daß sic

Lande ein hohes Amt bekleiden oder eine
Wurde haben, wie auch derm Art.[Nt io.

Alinea 4, angegebenen Kategorie von Reisenden.
In diesen Fällen sind sie aber verpstichtct, das
Ministerium telegraphisch zu verständigen.

Art. 14. Wenn der Paß oder das Reise-
dokninent in Ordnung ist und der ausländische
Reisende nicht zu denen gehört, welchen der Ein¬
tritt verboten ist, soll der Polizei-Offizier des
Punktes dem Reisenden den Eintritt in das Land
gestatten, nachdem er das Reiiepapier in ein
besonderes Register verzeichnet und ans demselben
das Eintrittsvisa vermerkt hat, das die Eintragungs¬
nummer trägt.

Art. 15. Die Entbindung von der Formalität
des Visums für die ausländischen Reisepapicre
befreit den ausländischen Reisenden auch von der
Zahlung der Visagebühr. Diejenigen aber, welche
ich in den in Art. 10, Al. 1, 2 undS. vorgesehenen

Fällen befinden—ausgenommen, wo Konventionen
und spezielle Abkommen mit ausländischen Staaten
in Betracht kommen— sind verhalten, die Visa¬
gebühr zu bezahlen, welche von ihnen beim Eintritt
in das Land erhoben wird.

Die Visagebühr beträgt5 Lei für jeden Paß;
ür ausländische Arbeiter, denen der Eintritt in
Gruppen gestattet ist, ist die Gebühr2 Lei.

Für die erhobene Gebühr stellt der Polizei-
Offizier eine Quittung aus einem besonderen
Registerä soucbs aus und verzeichnet auf dem
Reisedokumenr die Nummer der Quittung, unter
welcher er die Gebühr erhoben hat.

Die erhobenen Gebühren sind alle 10 Tage
an das Zollamt des Punktes abzuführen.

Art. 16. Die Ausweise der rumänischen
Reisenden sind bei dem Eintritte in das Land
gleich wie die der Ausländer zu vtsieren.

Den nimänischen Reisenden wird jedoch der
Eintritt in das Land auch dann gestattet, wen» die
Gültigkeitsdauer ihrer Reisepapiere abaelaufen ist.
Kehre» sie ins Land ohne Paß zurück, so wird
ihnen der Eintritt gestaltet, wenn der Polizei-
Offizier aus anderen Akten, welche jene Reifenden
besitzen, oder a»S der Zeuaeuschaft eines anderen
ihm bekannten und im Besitze gültiger Reisepapiere
befindlichen rumänischen Reisenden sich davon über¬
zeugen kann, daß sie tatsächlich Rumänen sind;
wenn solche Reisende verdächtig erscheinen und der
Polizei-Offizier nicht alsbald sichere Informationen
über sic erlangen kann, so untersagt er ihnen den
Eintritt, bis er diese Informationen aus dem
Wohnorte derselben in Rumänien eingeholt hat.

Adaelaufcne Reisepapiere werden von dem
Polizei-Offizier de» Orte» annulliert, damit sie
nicht mehr zu einer anderen Reise benutzt werden
können, und dann den Berechtigten zurückgeftcllt.

Art. 17. Täglich mit der letzten Post über¬
endet der Polizei-Chef des Punkte«dem Ministerium
-es Innern nach einem besonderen Formular eine
Liste aller im Lause de» Tage» in» Land ein-
getrctenen ausländischen Reisenden.

Art. 18. Wenn beim Eintritt ein ausländischer
Reisender verdächtig erscheint und dafür schwere
Indizien vorliegen, so signalisiert der Polizei-Chef
des Punktes ihn telegraphisch oder telephonisch
sowohl dem Polizei-Chef des Ortes, wohin der
Reisende zu gehen erklärt, wie auch dem Ministerium
des Innern.

Zu gleicher Zeit signalisiert er die verdächtige
Person, wenn sic mit der Bahn fährt, dem Zug-
ührer, welcher seinerseits den Polizei-Chef des

Bahnhofs, wo dieselbe aussteigt, avisiert und dieser
wieder den Chef der Ortspolrzei.

Art. 19. Bedient sich der verdächtige Reisende
anderer Transportmittel, so soll der Polizei-Offizier
des Punktes alle Maßregeln ergreifen, um nicht die
Spur zu verlieren, ja ihn selbst unter gleichzeitiger
Benachrichtiaung des Ministeriums zurückhalten.

Z 2. Ausgangs-Kontrolle.
Art. 19. Die Papiere des aus dem Lande

gehenden Reisenden, ob es Rumänen oder Aus¬
länder sind, sind zu visieren und in ein besonderer
Register summarisch cinzutragcn.Art. 20. Die rumänischen Untertanen, die an
einem nicht mehr als 25 Kilometer von der Grenze
entfernten Ort wohnen, können von dem Polizei-
Chef des betreffenden Punktes ein von dem Aus¬
stellungstage ab längstens für fünf Tage gütiges
Üb-rgangS-Billet erhalten. Diese Entf-rnung kann
nötigenfalls von dem Ministerium des Innern nach
Einvernehmen mit dem des Aeußcren und der
Finanzen abgeändert werden.Die Übergang«-Blllet» werden aus einem
Registerk souch« erteilt, nachdem der Ansuchende
bewiesen hat. daß er tatsächlich in der angegebenen
stone wohnt. Der Beweis kann durch ein von der
OrtSpolizci oder Gemeindebehörde ausgestellte»
Identität» -Billet oder durch andere von diesen
Behörden ausgestellte Akte geführt werden. Von
dem Billet oder dem Akte, auf Grund dessen da»
Übertritts-Billet ausgestellt wurde, wird auf
letzterem Bezug genommen.* Aus ein und demselben Übergangs-Billet
können nur das Familienoberhaupt mit der Ehe¬
frau und ihren Kindern, wenn die letzteren minder-
jährig find,ifigurwren.e, „on ben  Behörden
weaen irgend einer Schuld verfolgt werden, ..oder
die fianalistert wurden, daß mau ihnen den Über¬
tritt nickt gestatte. wird der Austritt au» dem
Lande selbst dann nicht gestattet, wenn sie auch
ordniinasmäßige Reisepapicre haben.

Art 22 Am ersten Tage jeden Monat»sollen
di- Poli'zci-Chesr der Grenzübergangspnnkte dem
Ministerium eine Statistik nach Nattonaliläten über
die Labl der aus dem Land- im Lause des ver-
aanaenen Monat» ausgetretenen Reisenden vorlegen
0 Wiesbaden , den 28. Juni 1904. *

Der Regierungs-Präsident.
I . V.: Pfeffer von Salomon

Wird hiermit veröffentlicht."
Wiesbaden, den 28. Jul, 1904.

D-r Polizei-Präsident: v. Schenck

Beschluß.
Auf Grund des 8 2 des Gesetzes über die

Schonzeiten des Wildes vom 26. Februar 1870
und des 8 107 des Gesetzes über die Zuständigkeit
der Verwaltung»- und Verwaltungsgerichtsbehörden
vom1. August 1883 wird der Schluß der Schonzeit
für Rebhühner auf den 21. Angnstl. I . für
Auer-, Birk-, Fasanenbennen. Haselwild, Hasen
und Wachsein auf den 14. Septemberl. I ., sest-
aesetzt, sodaß die Jagd auf Rebhühner vom
22. Augustd. I - ab, auf Auer-, Birk-, Fasanen¬
hennen, Haselwild. Hafen und Wachteln vom
15. Septemberl. I . ab freigegeben ist.

Weiter wird bestimmt, daß der Dachs vom
16. Sevtcmber bis zum 14. Dezemberd. I.
einschließlich erlegt werden darf.

Wiesbaden, den 18. Juli 1904.
<D. 6.) . .

Der Bezirks-Ausschuß zu Wiesbaden,
gcz.: Kantet.

„Wird veröffentlicht".
Wiesbaden» den 30. Juli 1904.

Der Polizei-Präsident: v. Schenck.
Bekanntmachung.

Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntnis
gebracht, daß unser Beschluß vom 18. v. M. B. A.
^0 04, insoweit durch denselben der Schluß der
Schonzeit bezw. Beginn der Jagdzeit für Auer¬
hennen, Hafen und Dachse festgesetzt ist, durch das
inzwischen veröffentlichteWildschongesctzvom14.Julr
1904 (Gesetz-Samml. Seite 159) aufgehoben
worden ist.

Hiernach darf die Jagd auf Auerhennen erst
am 1. Dezember und die Jagd auf Hasen erst am
. Oktober beginnen, dagegen kann der Dachs schon

vom 1. September ab und zwar bis zum
31. Dezemberd. I . erlegt werden.

Wiesbaden, den6. August 1904.
(L. S.)

Namens des Bezirks-Ausschusses.
Der Porfitzende. I . V.: gez. Kantel.

Vorstehende Bekanntmachung bringe ick unter
Bezugnahme auf meine Veröffentlichung vom 30.

M. hiermit zur allgemeinen Kenntnis.
Wiesbaden, den 11. August 1904.

_Der Polizei-Präsident. I . V.: Falcke«

Bekanntmachung.
Die Lieferung des Bedarfs an Zechenkoks

und Brennholz für das Polizeidienstgebaude und
da» PolizeigcsängniS während der Hcizungspenode
1904 05 soll vergeben werden. Die Bedingungen
können während der VormittagSdienslstnnden im
Polizeidienstgebäude, Zimmer Ro. 30, eingesehen

Angebote sind verschlossen mit der Aufschrift:
und Brennholz-Lieferung" brs zum

d. M. einzureichen.
Wiesbaden , den 10. August 1904.

Der Polizei-Präsident. I . V.: Falcke.
Bekanntmachung.

Behuf» Herstellung dcS Straßettkanal« in der
oberen Frescninsstraße wird der von der Kapellen»
straßc nach der Trauerciche am Försterhaus im
Dambachthal vorbeiführend« Verbindungswegfür
Fuhrwerk auf die Dauer der Arbeiten hiermit
gesperrt.

Wiesbaden, den 20. August 1904.
Der Oberbürgermeister

Bekanntmachung.
Die Verteilung des Jagdpachtgeldes für

di- Jahre 1903, 1904, 1905 soll vom5. September
' I . ab an die Grundstücksbesitzer erfolgen.

Dies wird hiermit zur Kenntnis der Berechtigten
gebracht mit dem Anfügcn, daß die Verteilungsliste
m Ratbause. Zimmer No. 45, vom 17. bi»

einschließlich 31. d. M. zur Einsicht offen liegt. *
Wiesbaden , den 15. August 1904.

Der Oberbürgermeister.

Polizei -Verordnung,
betreffend die Aushebung einer früheren Polizeil

Verordnung.
Auf Grund der 88 5 und 6 der Allerhöchsten

Verordnung vom 20. September 1867 über die
Polizei-Verordnung in den neu erworbenen Lande»
teilen, sowie der 88 113 und 144 des Gesetzes über
die allgemeine Landesvcrwaltungvom 30.Juli 1883
in Verbindung mit den Vorschriften des Gesetzes,
betreffend Ausführung des Schlachtvieh- und
Fleischbeschaugesetzesvom 28. Juni 1902. wird mit
Zustimmung des Magistrats für den Polizeibezirk
der Stadt Wiesbaden nachstehende Polizeiverord
nung erlassen.

Einziger Paragraph.
Die Polizeivcrordnung vom 18. Mai 1887,

betreffend die Anstellung von Trichinenbeschauern
und die Untersuchung des Schweinefleisches auf
das Vorhandensein von Trichinen, wird aufgehoben.

Wiesbaden, den7. August 1904.
Der Polizei-Präsident: v. Schenek.

Gesetz,
betreffend den Schutz der Brieftaubenvom 2«. Mai 1894.

8 1. Die Vorschriften der Landesgesetze, »ach
welchen das Recht. Tauben zu halten, beschränkt
ist und nach welchem im Freien betroffene Tauben
der freien Zueignuna oder der Tötung unterliegen,
finden auf Militär-Brieftauben keine Anwendung.
Dasselbe gilt von landesgesetzlichen Vorschriften,
nach welchen Tauben, die in ein fremdes Tauben
haus übergehen, dem Eigentümer des letzteren
gehören. . . .. .

8 2. Insoweit aus Grund landesgesetzlicher
Bestimmungen Sperrzcitcn für den Taubenflug
bestehen, finden dieselben aus die Rciscflügc der
Militär-Brieftauben keine Anwendung. Die Sperr
zeiten dürfen für Militär-Brieftauben nur einen
zusammenhängenden Zeitraum von höchsten»
10 Tagen im Frühjahr und Herbst umfassen.

Smd längere als zehntägige Sperrzcitcn ein¬
geführt, so gelten für Militär-Briestaubcn immer
nur die ersten 10 Tage.

8 3. Al» Militär-Brieftauben im Sinne des
Gesetzes gelten Brieftauben, welche der Militär-
(Marine-)Verwaltung gehören und derselben gemäß
den von ihr erlassenen Vorschriften zur Verfügung
gestellt und welche mit dem vorgcschriebencn
Stempel versehen sind. Privatpersonen gehörige
Militär-Brieftauben genießen den Schutz diese«
Gesetze» erst dann, wenn in ortsüblicher Weise
bekannt gemacht worden ist, daß der Züchter seine
Tauben der Militärverwaltung zur Verfügung
gestellt hat.

8 4. Für den Fall eines Krieges kann durch
kaiserliche Perordnung bestimmt werden, daß alle
gesetzlichen Vorschriften, welche das Töten und
Einfang-» fremder Taube» gestatten, für das
Reichsgebiet oder einzelne Teile desselben außer
Kraft treten, sowie daß die Verwendung von
Tauben zur Beförderung von Nachrichten ohne
Genehmigung der Militärbehörde mit Gefängnis
bi« zu 3 Monaten zu bestrafen ist.

Vorstehendes Gesetz bringe ich hiermit zur
allgemeinen Kenntnis.

Wiesbaden , den 18. August 1904.
Der Polizei-Präsident. I . V.: Falcke

Bekanntmachung.
Die Liste der stimmberechtigten Bürger in

hiesiger Stadt liegt vom 15. bis 30. August im
Rathaus. Zimmer Ro. 6, zur Einsicht offen, was
mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntnis
ebracht wird, daß während dieser Zeit von ledem

StimmberechtigtenEinspruch gegen die Richtigkeit
derselben bei dem Magistrat erhoben werden kann.

Wiesbaden , den 12. August 1904. *Der Magistrat.
Bekanntmachung.

Donnerstag , den 25. Angnst d. I .»
nachmittags 8>- Uhr, soll die Grasnutzung
von den Gräberfeldern des alten Frredhofes an
Ort und Stelle öffentlich meistbietend gegen Bar¬
zahlung versteigert werden. .

Zusammenkunft nachmittag»31/*Uhr vor dem
itportale. *

iesbade« , den 22. August 1904.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Donnerstag , den 25. August d. I .,

nachmittags, soll aus einem Grundstücke bei der
Ruhbcrgstratze der Ertrag von ca. 25 Apfel¬
bäumen öffentlich meistbierend gegen Barzahlung
versteigert werden. ,

Zusammenkunft nachmittag» 4 Uhr vor der
Ruhb-rgstraße. *

Wiesbaden, den 22. August 1904.
_ Der Magistrat.

Städt . öffentl . Güter -Niederlage.
In die städt. öffentliche Güter-Niederlage unter

dem Accise-Amts-Gebäud«.Neugaffe6»hier.werden
jederzeit iliiverdorbeiie Waaren zur Lagerung aus¬
genommen. . . . „

Da» Lagergeld beträgt zehn Vs. für ;e 50 kg
und Monat. Die näherenB-dingnug-n sind in
unserer Bnchhalterei, Eingang Neugafle6a, zu

Städtisch es Accise-Amt.
Bekanntmachung.

Die Stadt Wiesbaden beabsichtigt auf dem
Grundstück an der Mainzerlandstrabe di« dortselbst
bestehende Gasfabrik durch Erbauung eines
3. Gasbehälters zu erweitern.

Nachdem ich von dem KreisauSichusseHierselbst
als der bestellten Beschlußbehörde, gemäß Ziffer 11.
Absatz4 der AuSsührungSanwcisungzu Tit. H
der Gewerbe-Ordnung vom 1. Mai 1904(Extra-
Bcilnge zum Regierungs-Amtsblatt Ro. 24) mit
der Leitung de» Vorverfahrens beauftragt worden
bin, bringe ich da» Unternehme» der Stadt Wies¬
baden gemäß 8 17 der Reichs-Gewerbe-Ordnung
mit der Aufforderung zur öffentlichen Kenntnis,
etwaige Einwendungen gegen dasselbe binnen
14 Tagen bei mir schriftlichm 2 Exemplaren oder
zu Protokoll anzubringcn.

Die Frist beginnt mit dem 11. August. Nach
Ablauf dieser Fritz können Einwendungen in dem
Verfahren nicht mehr angebracht werde».

Die auf dar Unternehmen bezüglichen Zeich¬
nungen und Beschreibung pp. liegen an de»
Wochentagen während der Zeit, vormittag» von
9—12 Uhr, in dem Dienstzimmer de» Unterzeich¬
neten auf dem Landratsamte Hierselbst, Lessing¬
straße 16, Zimmer No. 4, zur Einsicht ans.

Zur mündlichen Erörterung der gegen da»
oben bezcichnete Unternehmen etwa erhobenes
Einwendung wird hierdurch Termin auf

Donnerstag , den 1. Septemberd. I .,
vormittags 10 Uhr,

in dem alten Rathause hiersclbst, Zimmer No. 12.anberanmt.tmFalle der Ausbleiben»de»Unternehmer»>erjenigen, die Einwendungen erhoben haben,
wird gleichwohl mit der Erörterung der Ein¬
wendungen vorgegangcn werden. *

Der mit der Leitung de« Vorverfahren«
beauftragte Beamte:

Schroeter, Kanzlei-Rat.

M»
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Die Preise der Lebensmittel nnd landwirthschaftlicheu Erzeugnisse zu Wiesbaden
waren nack den Ermittelungen de? AcciieamteS vom 13. bis einschl. 19. August,961 folgende:

I . Wichmar« .
(Schlachtgewicht.)

Ochsen: I. Qualität . . 50 Kg.
IL „ 50 „

Kühe: I. 60 .
II. , 60 .

Schweine. 1 „
Mast-Kälber. 1 „
Land-Kälber. 1 .
Hammel. 1 .

8. Frnchtmartt.
Hafer . 1<X) Kg.
Stroh . 100 „
Heu. 100 .

Kg.
3. Viktualienmarkt.

Eßbutter . 1
Kochbutter . 1
Eier . 25 St.
Trinkeier. 1 „tandkäse. . . . . . 100„abrikkäse. 100 „
Eßkartoffcln. 100 Kg.
Eßkartoffeln. 1 ,,
Neue Kartoffeln . . . 1 »
Zwiebeln. 50
Zwiebeln
Knoblauch
Erdkohlrabi.
Rothe Rüben
Weihe Rüden
Gelbe Rüden , ,
Kl. gelbe Rüben . . . 1 Gbd.
Rettich. 1 St.
Trcibrettich. 1 Gbd
Radieschen
Spargel.
Suppenspargel. . . .
Schwarzwurzel. . . .
Meerrettich.
Petersilien.
Lauch.
Sellerie.
Kohlrabi.
Feldgurken.
Treibgurken.
Einmachgurkcn. . . .
Kürbis.
Tomaten.
Grüne dicke Bohnen . .
Grüne Stg.-Bohneu . .
Grüne Buichbohnen. .
Grüne Prinzeßbohnen.
Grüne Erbsen ohne Schale
Grüne Erbsen mit Schale
Zuckerschoten.
Weißkraut.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

100
1

St.

1
1
1
1
1
1
1
1

50

Kg.

Wiesbaden , den 19.

Niedr.
Preis.

ßBftft.
Preis.

A 4 A 4

72 74
68 — 72 —

66 — 72 —

60 — 64 —

1 12 1 18
1 60 1 70
1 20 1 60
1 40 1 44

14 50 15 60
3 — 3 60
5 40 7 20

2 30 2 40
2 — 2 30
1 25 1 75

9 — 10
4 — 7 —
4 — 5 —

7 — 9 —
— 10 — 11

—
5 — 5 —

16 — 16
— 40 — 40

18 — 20
80 — 40
20 — 25

8 — 10
— 5 — 6

— 3 — 4
— — — —
_ — — —

80 — 90
30 — 35
90 1 —
3 — 6

12 — 15
25 — 30

— 12 — 15

60 1 20
20 — 30

— 20 — 25
—

50 _ 60
30 — 35

1 HO 1 40
1 70 1 75

— 60 — 65
— — — —

aiuflt ft 1904.

Niedr. Höchst.
Preis. Preis.

A | 4 A I
Weißkraut . . . . 1 Kg. — 20 — 25
Weißkraut . . . . 1 St. — 30 — 40
Rotbkraut . . . » 1 Kg. — 25 — 30
Nottikraut . . . . 1 St. — öb — 40
Wirsing. 1 Kg. — 80 — 40
Blumenkohl(hiesiger) 1 St. —
Blumenkohl(ausländ.) 1 , 50 55
Rosenkohl . . . . 1 Kg. — —
Grün-Kohl . . . . 1 „ — — —
Nömisä>-Kohl . . . 1 . — — —
Kopfsalat. 1 St. — 8 — 10
Endivien. 1 * 10 — 15
Spinat . 1 Kg- — 60 — 65
Sauerampfer . . . I * — 20 — 25
Lattich-isalat . . . 1 .. — — — —
Feldsalat. 1 Kg. — — — —
Kresse. 1 — — — —
Artischocke. . . . 1 St. — 35 — 40
Nabarver. ; . . . 1 Kg. — — — —
Etzäpfel . 1 . — 30 — 50
.Kochäpfel. • 1 „ — 8 — 20
Eßbirnen. 1 . — 20 — 40
Kochbirnen. . . . 1 . — 10 — 20
Quitten. 1 „ — — — —
Zwetschen. 1 . — 20 — 30
Kirschen . 1 . — — — —
Kirschen, Rhein. Herz» 1 „ — — — —
Kirschen, Sauer- . . 1 . — — — —
Pflaumen. 1 .. — 14 — 24
Mirabellen . . . . 1 . — 20 — 40
Reineclauden . . . 1 . — 20 — 32
Pfirsiche . 1 . — 60 — 90
Aprikosen. 1 , — 82 — 60
Apfelsinen . . . . 1 St. — — — —
Zitrone» . 1 „ _ 6 — 10
Melonen . 1 Kg. _ 70 1 —
Ananas . 1 „ _ _ —
Kokosnüsse. . . . 1 St. _ — —
Bananen . 1 .. _ —
Feigen. 1 Kg. _ —
Datteln . 1 . _ —
Kastanien. 1 „ —
Wallnüsse. 1 . —
Haselnüsse . . . . 1 . _
Weintrauben(rheinische). 1 . 40 60
Weintrauben(südländ.) 1 . 80 90
Stachelbeeren. . . 1 . 40 40
Johannisbeeren. . . 1 , 60 70
Himbeeren . . . . 1 . i 1 60
Heidelbeeren. . . . 1 „
Prcißelbceren . . . 1 50 60
Gartenerdbeeren. . 1 *
Walderdbeeren. . . ILtr.

4. Fifchmarkt.
Aal (lebend) . . . . 1 Kg. 2 40 3 20
Hecht(lebend) . . . 1 . 2 80 3 20
Karpfen(lebend) . . 1 . 2 40 2 40
Schleie(lebend) . . • 1 . 3 — 1 3 60

Barsche(lebend) . •. .
Bachforelle(lebend) . .
Backfische(lebend) . . .
Hummer(lebend) . . .
Krebse(lebend) . . . .
Schellfisch .
Bralschcllfisch. . . .
Kabeljau .
Kabeljau(Stockfisch gew.)
Salm.
Seehecht.
Zander.
Lachsforellen.
Seeweißlinge(Mcrlansl
Blau sel chen.
Heilbutt.
Steinbutt.
Schollen .
Seezunge.
Rothzunge(LimandeS) .
Grüner Hering. . . .
Hering(gesalzen) . . .

Kg.

4t
8. Geflügel und Wild.

(Ladenpreise.)
Gans.
Truthahn.
Truthuhn.
Ente.
Hahn.
Huhn.
Masthuhn . . . .
Perlhuhn.
Kapaunen . . . .
Taube.
Feldhuhn, alt . . .
Feldhuhn, jung. . .
Haselhühner. . . .
Birkhühner. . . .
Schneehühner. . .
Fasanen.
Wildenten.
Schnepfen . . . .
Krammetsvögel. . .
Hasen.
Reh-Rücken. . . .
Reh-Keule . . . .
Rch-Vorderblatt . .
Hirsch-Rücken . . .
Hirsch-Keule. . . .
Hirsch-Vorderblatt. .
Wildschwein. . . .
Wildragout . . . .

6. Fleisch.
(Ladenpreise.)

Ochsenfleisch von der Keule 1
Ochseuflcisch, Banchfleisch1
Kuh- oder Rindfleisch. 1

St.

Kg.

II Höchst.
Preis.

A -5. A 4
1 60 2 —

10 — 10 —
— 50 — 60

6 — 7 —
5 — 6 —

— 80 1 —
— 50 — 60

1 — 1 20

3 60 7 50
1 1 20
2 — 2 80
3 60 4 —

— 50 — 60
2 60 3 —
1 80 2 —
2 40 3 20
1 20 1 40
4 — 5 —
1 40 1 60

— 8 — 12

5 50 7
6 — 6 50

2 80 3 50
1 20 1 70
2 — 2 50
5 50 t —
2 25 2 50
2 — 2 50

— 60

—
70

2 80 3

—

10
—

14
—

6 50 9 —
1 60 2

—

—
70 — 70

1 44 1 52
1 32 1 40
1 36 1 44

nfl.

Schweinefleisch. . .
Kalbfleisch. . . .
Hammelfleisch. . .
Schasfleisch. . . .
Dörrfleisch. . . .
Solperflcisch. . . .
Schinken.
Speck, geräuchert. .
Schweineschmalz. .
Nierenselt.
Schwartenmagen, frisch
Schwartenmagen,geräuchert1
Bratwurst. 1
Fleischwurst. 1
Leber-u. Blutwursi, frisch 1
Leber-u.Blutwurst, gcräuch. 1

1 Kg.
1 „
1 „
1 „
1 .
1 .
1 .
1 „
1 .
1-

Niedr.
Preis.

Getreide, Mehl und
Brod re.

• ) Großhandelspreise.
100 Kg.
100  „
100  .
100 „
100  .
100  .
100  „
100  .
100  .
100  .
100  .

Weizen . . . .
Roggen . . . .
Gerste.
Erbsen zum Kochen
Spcisebohncn. .
Linsen.
Weizenmehl: Ro. 0Ro. I

No. IT
Roggenmchl: No. 0No. I

b) Ladenpreise
Erbsen zum Kochen
Sveisebohnen
Liusen.
Weizenmehl zur Speise

dereitung. . . .
Roggenmehl zur Speise

bereitung. .
Gersiengraupe.
Gerstengrütze.
Buchweizengrützetasergrütze. .aferflockcn. .
Java-Reis, miitl.
Java-Kaffee, mitkl
Java-Kaffee, mitil

gebr. . .
Speisesalz. . .
Schwarzbrot»: Langbrod

roh
gelb

1 Kg.
1 „

1
1
1
1
1
1
1
1

1 -
0.5 ..
I Laib

Rundbrod 0,5 Kg.
„ 1 Laib

Wcißbrod: 1 Waflerweck. . .1 Milchbrod. . .

75

25

.«
1

l |7j1 401 30

2 -
2
1
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Verdingung.
Die Renovirung der Fassaden (Tüncher¬

und Anstreicherarbeiten- deS VolkskindergartenS
an der Hartingstraße zu Wiesbaden soll im Wege
der öffentlichen Ausschreibung verdungen werden.

AngebotSiormularc, Verdingungsunterlagen
und Zeichnungen können während der VormittagS-
Dienftstunden im Büreau für Gebäudeunterhaltung,
Friedrichstratze 15, Zimmer No. 22, cingcsehen. die
Verdingungsunterlagen auch von dort gegen Bar¬
zahlung oder bcstcllgeldfreieEinsendung von 50 Pf.
und zwar bis zum 27. Augustd. I ., abends,
bezogen werden. .. _

Verschlossene und mit der AufschriftG. U. 7
versehene'Angebote sind spätestens bis

Montag , den 29. August 1994,
vormittags 10 Uhr,

hierher cinzureicheii.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinende» Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und aus-

gesüllten Verdingungsformular eingereichtcn An¬
gebote werden berücksichtigt. *

Zuschlagsfrist: 30 Tage.
Wiesbaden , den 15. August 1994.

Stadtbauamt,
Bürean für Gebäudeunterhaltnng.

Bekanntmachung.
Die Lieferung des Bedarfs an Heu und

Kornstroh für die städt. Schlachthaus- und
Viehhof-Anlage hier für die Zeit vom1.Oktober
1904 bis 31. März 1905 soll öffentlich vergeben
werden.

Hierfür ist Termin auf
Dienstag , de« 30. August 1994,

nachmittags 3'/- Uhr,
in dem Büreau der Schlachthaus-Verwaltung
anbei aiiint, woselbst die Bedingungen osten liegen
und die Offerten rechtzeitig bis zum Termin abzu-
geben sind. 'Wiesbaden, den 12. Auansi 1904.

Städt . Schlachthaus-Verwaltung.
Verdingung.

Die Ausführung der Treppenpodest«
aus Beton und der Zement-, ASvhalt«und
Terrazzo -Fußböden für den Neubau der
Gntenvergschule am Gutcubergplatz zu Wies¬
baden soll tut Wege der öffentlichen Ausschreibung
verdungen werden.

Verdingungsunterlagen und Zeichnungen können
während der Vormittagsbienststunden im städtischen
Verwaltungsgebäude, Friedrichstraße 15, Zimmer
No. 9, elngesehen, die Verdingungsunterlagen, aus¬
schließlich Zeichnungen, auch von dort gegen Bar¬
zahlung oder bestellgeldfreie Einsendung von 25 Pf.
und zwar bi» zum 2. Septemberd. I . bezogen
werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift„H. A. 89
versehene Angebote sind spätestens bis

SamStag . den 8. September 1994,
vormittags 19 Uhr,

hierher einzurcichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgcschriebenen und aur-

gefüllten Vcrdingungsformular eingereichtcn An
geböte werden berücksichtigt.

Zuschlagssrist: 30 Tage.
Wiesbaden , de» 19. August 1904.

Stadtbauamt , Abteilung für Hochbau.

Bekanntmachung.
Die Grd- u. Rohrverlegungsarbeiten re.

bei der Herstellung der Gaslcilnng nach der
Gemeinde Bierstadt und zwar in der Bierstadler-
siraße und Wicsdadenerstraße sollen vergeben
werden. Die Pläne und Bedingungen sind in den
Vormitlagsdienststunden von 10—12 Uhr auf
Zimmer No. 16 der Verwaltungsgebäude». Markt-
traße 16, ciiizufehen und können daselbst auch

Angeboisformulare und Bedingungen gegen Mk.1.—
Vergütung in Empfang genommen werden.

Eventl. Angebote find bi» zum 28. August
d. I ., mittag- 12 Uhr, auf Zimmer 12 einzu¬
reichen. *

Wiesbaden» den 19. August 1904.
Die Direktion

der städt. Master-, GaS- n . Elektr.-Werke.
Verdingung.

Die Lieferung von 8090 Cbm. Granit-
PflastersteinenI . Klaffe für die Bauverwaltung
der Stadt Wicsvadcn, lieferbar in der Gesamt¬
masse oder in Teilen von 500 Cbm. — Ende
der Gesamtlieferungspätestens1. April 1905—soll
im Wege der öffentlichen Ausschreibung verdungen
werden.

Angebotsformulare und Verdingungsunter¬
lagen können während der VormittagSdieustunden
im Rathause, Zimmer No. 53, cingeschen, auch von
dort gegen Barzahlung oder bestellgeldfreie Ein¬
sendung von 1 Mk. 50 Pf. und zwar bi« zum
letzien Tage vor dem Termin bezogen werden.

Verschlosseneund mit der Aufschrift„Granit"
versehene Angebote sind spätestens bis

Samstag , den 27. August 1994,
vormittags 11 Uhr,

hierher einzureiche».
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter oder der mit
schriftlicher Vollmacht versehenen Vertkrter:

Stur die mit dem vorgcsckricbcncnund in allen
Teilen auSgesüllten VerdingungSsormular einge¬
reichten Angebote und nur solche auf Granit
werden berücksichtigt. *

Zuschlagssrist: 5 Wochen.
Wiesbaden, de» 10. August 1904.

Stadtbauamt, Abteilung für Straßenbau.
Bekanntmachung.

Die Lieferung von «09 ob»» Hartbafalt-
krotze» für die Bauverwaltung der «otadt Wies¬
baden soll im Wege der öffentlichen Aurschreibung
verdungen werden.

AngebotSformulare nnd Verdingungsunter
lagen können während der VormittagSdienststunden
im Rathause, Zimmer No. 53, elngesehen, auch
von dort gegen Barzahlung oder bestellgeldfreie
Einsendung von 79 Pf. nnd zwar bi» zum letzten
Tage vor dem Termin bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift„Krotzen"
versehene Angebote sind spätestens bi»

Samstag , den 19. September 1994,
vormittags 11 Nhr,

hierher einzurcichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen-

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und aur-

gcfüilten Verdingungsformular und nur die auf
Hartbasalt eiiign eichten Angebote werde» berück
sichtigt. *

Zuschlagssrist: 4 Wochen.
Wiesbaden , den 10. August 1904.

Stabtvanamt , Abteilung für Strastenbau.

Es wird hiermit wiederholt darauf aufmerksam
gemacht, daß nach8 12 der Akziseordnung für die
Stadl Wiesbaden Beerwein-Prodlizenten de»Stadt-
berings ihr Erzeugnis an Bcerwein unmittelbar
und längstens binnen 12 Stunden nach der Kelterung
und Einkellerung schriftlich bei un» bet Vermeidung
der in derAkziicordnung angedrohten Defraudationr-
strafen anzumelde» haben. Formulare zur An¬
meldung können in unserer Buchhalterei.Ncugaffe 6s,
unentgeltlich in Empfang genonimkii werden.

Wiesbaden , den 29. Juni 1904.Städt . Akzise-Amt«
Bekanntmachung.

Der FruÄtmarkt beginnt während der
Sommernionale(April bis einschließlich September)
um 9 Uhr Vormittag«.

Wiesbaden, den 12. März 1904.
Städt . Akzise-Amt.

Dampfer-Fahrten.
Rhein * DainpfseliifTalirt.

KOlnlsche und Düsseldorfer Gesellschaft.
Abfahrten von Biebrich morgens 8.05, 9.25

(Sohnellfahrt ), 9.50 (Scbnellfahrt ), 10.35, 12.50
bis Cöln , mittags 8.20 bis Andernach , abends
6.35 (Güterschiff ) bis Bingen.

Gepäckwagen von Wiesbaden nach Biebrich
morgens 7l/s Uhr . _ U 329

liillets und Auskunft in Wiesbaden bei dem
Agent W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364.

ilaiuburg -Amerika . Linie . F33J
(Passage -Bürenu d. Gesellschaft : Wilhelmstr . 10. )

I ». „Andalusia “ 18. August in Jokohama.
D. „Antonina “ 17. August von Santos . D.
„Areadia “ 17. August 1 Uhr nachm , von Phila¬
delphia nach Hamburg . D. „Batavia “ auf der
Heimreise von Ostasien , 17. Aug . Sagres passiert.
D. „Calabria “ nach Mittelbrasiläen , 18. August in
Antwerpen . D. „ Canadia “ nach Westindien,
17. August 1 Uhr nachm . Dover passiert . D,
, I)acia “ 17. August in Buenos Aires . 8.-D,
„Deutschland “ nach Newyork , 18. August 10 Uhr
20 Min. abends Borkumriff passiert . D. „ Graecia“
von Westindien kommend , 18. Aug. 2 Uhr nachm,
in llavre . D. „Hamburg “ 18. Aug . 1 Uhr nachm,
von Newyork via Plymouth und Cherbourg nach
Hamburg . D. „Hellas “ auf der Ausreise nach
Ostasien , 18. August von Suez. D. „Karthago“
17. August von Montevideo via 8t . Vincent nach
Hamburg . D. „Mecklenburg “ 18. August in
Havana . Vergnügungsdampfer „ Meteor “ nach
Norwegen , 17. August 1 Uhr 46 Min. nachm
Cuxhaven passiert . D. „Numantia “ aut der Aus¬
reise nach Ostasien , 17. August 10 Uhr morgens

Penang . D. „Oxonian “ nach Montreal,
17. August 11 Uhr 55 Min. mittags Cuxhaven
passiert . D. „Pennsylvania “ von Newyork
kommend , 18. August 1 Uhr 35 Min. nachm , auf
der Elbe . D. „Pretoria “ 18. August 10 Uhr
abends in Newyork . D. „ Prinz Joachim“
18. August in Vera Cruz . Vergnügungsdampfer
„Prinzessin Victoria Luise “ 18. August 9 UAugust 9 Uhr
abends in Stockholm . D. „ScnndA “ auf der Aus¬
reise naoh Ostasien , 18. August von Singapore.
D. „Sevilla “ von dem La Plata kommend,
17. August St. Vincent passiert . D. „Sithonia“
auf der Heimreise von Ostasien , 17. Au -’ust von
Singagore . D. „Troja “ 17. August von Maranhani.

Niederländisch«

Dampfschiff-RHederei,
Salonboote mit Schlafkabinen.

Tägliche Tonrsahrten
ab Mainz6 Uhr Morgens,
„ Biebrich6 Uhr 15 Min. Morgen»,

in Köln5 Uhr Nachmittags,
ab „ an Wochentage» 8 Uhr Abends, ,

„ Sonn- ». Feiertagen9 Ubr Ab«
in Rotterdam3 Uhr 15 Min. am solg. NW
ab Rotterdam7 Uhr Morgen»,
in Köln 4 „ ora solg. Nachm.,
ab „ 10 „ 30 Min. Abends,

Coblenz 7 „ 30 „ am folg,
in Biebrich 3 „ 30 „ Nachm.
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Tägliche Schnellfahrten vom 29. Mai »>> m
19. September.

ab Main- 9 Uhr 45 Min. Morgen»,
„ Biebrich 10 „ — „ „

Anschluß per Staatsbahn:
ab Frankfurta. M. 8 Uhr 22 Min. Morgen»,
„ Wiesbaden 8 ,, 20 „ „

Anschluß per Straßenbahn:
ab Wiesbaden8 Uhr 21 Min. Morgens,
„ Eltville 10 „ 30 „

Anschluß per Kleinbahn:
ab Schlangmbad7 Uhr 39 Min. Morgen».

Coblenz an Wochent. 2 Uhr 30 Min.
Sonn- „. Feiert.4Uhr 30W. .

in Köln an Wocheittagen 7 Uhr Abend».
„ Sonn- ». Feiert. 9 „ v _

Anschluß an das Tourboot nach Rotterdaa-

tloh
hui
hrci

ab Köln
in Coblenz
„ Eltville

in Biebrich
h >a:
fiter

7 Uhr 15 Min. Morgens,
2 „ — „ Nachmittag»,
8 „ 05 „ Abends.

Abfahrt per -staatr ^ahn:
nach Frankfurt 9 Uhr 11 Min. Abends»
„ Wiesbaden9 „ 11 „ .

Abfahrt per Straßenbahn:
nach Wiesbaden9 Uhr Abends.

Billigste Fahrpreis«.
Retonrbtllets bis Köln.
Täglich Gepäckwagen.

Fahrpreisermäßigung für Wchüleru
Alles Nähere zu ersahren bei der Hauptage »' 'J
zu Biebrich a Rh. Scliii .- imin •» * ^ '
sowie in Wiesbaden bei•,« «!» . Engel,
büreau, Wilhelmstraße 46.
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Biebrich - Mainzer Dainpfsehiifalu 't
Augu t Waldinaun.

Im Anschlüsse an die Wiesbadener Strafsenl
Fahrplan ab 1. Mai 1904.

Beste Gelegenheit nach Mainz,
Von Biebrich nach Mainz (ab Sohlols ) :

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9*.
An und ab Station Kaiserstra &e- tT
bnhnhof 15 Minuten später . .

Von Mainz naoh Biebrich (ab Stadthalle ) : ,
11 12 1 2 3 4 6 6 7 8 9*.

An und ah Station Kaiserstrafee -B*
bahnhof 5 Minuten später.

* Nur Sonn - und Feiertags.
Extraboote für üesellschalten . Abonneffl® 111

Frachtgüter 35 Pfg . per 100 Ko.

»rack un» «erl», kn & « chellesker , Ichen Hot' vuchdruckerel in Bie*t«kta.
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